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Tun wir es der Natur gleich 

und stehen immer wieder auf, 
in der Aufgabe, 

das Gute zum Blühen 
zu bringen. 

 
 

(Beat Jan) 
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Aktuelles aus der Gemeinde
 

Entsorgung von pflanzlichen Abfällen 
 
Zum Beginn der nahenden Gartensaison weißt das 
Landratsamt Passau darauf hin, dass auch 
pflanzliche Abfälle ordnungsgemäß zu entsorgen 
sind. 
Pflanzliche Abfälle aus privaten Gärten, 
insbesondere nicht holzige Abfälle wie Laub, Gras 
und Moos, dürfen auf den Grundstücken, auf denen 
sie angefallen sind, zur Verrottung gebracht 
werden. Dabei ist darauf zu achten, dass eine 
Geruchsbelästigung der Nachbarn vermieden wird. 
Anfallendes Grüngut kann auch an den 
Kompostieranlagen, Grüngutannahmestellen und 
Recyclinghöfen des ZAW Donau-Wald angeliefert 
werden. 
 
Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist 
unzulässig. 
 
Außerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile dürfen pflanzliche Abfälle nur Werktags in 
de Zeit von 06 Uhr bis 18 Uhr und nur auf den 
Grundstücken, wo sie angefallen sind, verbrannt 
werden. 
 
 
 

 

Termin Gemeinderatssitzung 
 
Im April findet keine Gemeinderatssitzung statt. 
 
Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist am 

Mittwoch, den 14. Mai 2025 
um 19:00 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses. 
 
 

Information des Kindergartens Sonnen 
 

Anmeldung für das Kindergartenjahr 2025/26 
 
In der Woche vom 22. bis 25. April ist im 
Kindergarten telefonische Anmeldung möglich. 
Das Personal des Kindergartens ist von 8 bis 12 Uhr 
unter der Nummer 08584 658 erreichbar. 
 
 

Einladung der Jagdgenossenschaft 
Heindlschlag 

 
Die Jagdversammlung der Jagdgenossenschaft 
Heindlschlag findet am Samstag, den 05.04.2025 
um 19:30 Uhr im Gasthaus Fesl, Wollaberg, statt. 
Alle Jagdgenossen sind herzlich eingeladen. 

 
 
 

Allgemeine Informationen
 

Gewässerrandstreifen – Kartierung Passau 
beginnt 

 
Durch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 
wurde im Jahr 2019 eine gesetzliche Pflicht zur 
Einhaltung von Gewässerrandstreifen in Bayern 
eingeführt. Nach Art. 16 des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes ist es verboten, in der freien 
Natur entlang natürlicher oder naturnaher 
Bereiche fließender oder stehender Gewässer in 
einer Breite von mindestens 5 m von der Uferlinie 
diese garten- oder ackerbaulich zu nutzen 
(Gewässerrandstreifen).  
Ein natürliches, wasserführendes Gewässer 
erkennt man leicht. Dort gilt bereits jetzt die Pflicht 
zur Einhaltung von Gewässerrandstreifen. Die 
genaue Abgrenzung der Gewässer mit Rand- 

streifenpflicht ist aber schwierig, weil eine Vielzahl 
von Kriterien dabei zu beachten ist. Zum Beispiel 
können Gräben auch ohne ständige 
Wasserführung dazugehören, künstliche 
Gewässer dagegen nur in Ausnahmefällen.  
Um eindeutig zu klären, an welchen 
Gewässerabschnitten ein Randstreifen einzu-
halten ist, führen die Wasserwirtschaftsämter 
bayernweit Kartierungen durch. Dazu werden die 
Abschnitte nach einheitlichen Kriterien vor Ort 
begutachtet.  
Ab Frühjahr 2025 starten die Kartierungsarbeiten 
für die Stadt Passau und den Landkreis Passau. 
Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts 
Deggendorf werden deshalb die Gewässer III. 
Ordnung und Gräben begehen. Für die 
Begehungen der Gewässer ist es erforderlich,  
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land- oder forstwirtschaftlich genutzte private und 
öffentliche Wege und Grundstücke zu betreten 
und/oder zu befahren. In aller Regel werden die 
Begehungen zu Fuß durchgeführt. Die 
Berechtigung zur Durchführung der Begehungen 
ergibt sich aus § 101 Abs. 1 WHG.  
Erst mit der Veröffentlichung der 
Gewässerrandstreifenkulisse durch das Landes-
amt für Umwelt im Umweltatlas wird die Kulisse für 
die Stadt Passau und den Landkreis Passau 
rechtskräftig. Dies wird voraussichtlich bis 
spätestens 1. Juli 2027 geschehen. Unabhängig 
davon, gilt an klar erkennbaren natürlichen 
Gewässern bereits jetzt schon die gesetzliche 
Pflicht zur Einhaltung eines Gewässerrand-
streifens.  
Weitere Informationen über das Projekt 
„Ermittlung der Gewässerrandstreifen-Kulisse“ 
sind auf der Internetseite des 
Wasserwirtschaftsamts Deggendorf zu finden: 
www.wwa-deg.bayern.de 
 
 
 

Die ILE Abteiland informiert 
Tipps aus dem Handlungsfeld Energie 

 
Kostenloses Energieberatungsangebot 
 
Bei detaillierten Fragen rund um das Thema 
Energie sowie für eine kostenlose 
Energieberatung bietet die ILE Abteiland 
Kooperation mit dem VerbraucherService Bayern 
im KDFB e.V. Termine in Beratungsstellen in der 
Region an. 
 
 
Anmeldung: Zur einfacheren Koordinierung ist 
eine Anmeldung vorab beim Energiemanager der 
ILE Abteiland, Matthias Obermeier unter 
08582/9797090, oder dem Verbraucherservice 
(Beratungsstelle Passau) unter der kostenlosen 
Hotline 0800−809 802 400 erforderlich. 
Hinweis:  Es besteht bei einem Eigenanteil 
von 40 € auch die Möglichkeit zur Energieberatung 
bei Ihnen vor Ort.  
 
 
Wie wirkt sich das Gebäudeenergiegesetz 
(„Heizungsgesetz“) und die kommunale 
Wärmeplanung auf mich aus? 
 
Was kann man sich unter einer Kommunale 
Wärmeplanung vorstellen? 

 Alle Kommunen in Deutschland sind 
verpflichtet bis Mitte 2028, deren 
Gemeindegebiete zu untersuchen und 
einen Plan aufzustellen, wie man sich  
 

 
zukünftig eine erneuerbare Wärme-
versorgung in der gesamten Kommune 
vorstellt. 

 Die kommunale Wärmeplanung ist dabei 
keine Planung oder gar ein Bau von 
Wärmenetzen.  

 Das Ergebnis einer kommunalen Wärme-
planung zeigt den ökonomisch und 
ökologisch besten Weg zur einer 
Klimaneutralen Wärmeversorgung auf.   

 
 
Welche Auswirkungen ergeben sich für mich: 
 

 Derzeit ist der Einbau von allen 
Heizungstechniken grundsätzlich nach wie 
vor möglich. 

 Eine Beratung vor Maßnahmen-
durchführung, welche Heiztechnik am 
sinnvollsten wäre, ist aber grundsätzlich zu 
empfehlen. 

 Spätestens nach Mitte 2028 bzw. der 
Ausweisung von Wärmenetzgebieten 
durch die Kommune müssen alle neu 
eingebauten Heizungen mindestens 65 % 
erneuerbaren Anteil aufweisen (z. B. 
Wärmepumpe, Pelletsheizung, …). 

 Es besteht derzeit und auch nach Mitte 
2028 keine Verpflichtung bestehende 
Heizungsanlagen auszutauschen. 

 
 
 
Förderratgeber – Schon gewusst?  
  
Mit einem Sanierungsfahrplan, der zu 50 % 
gefördert wird, wird aufgezeigt, wie bzw. mit 
welchen Maßnahmen ein Gebäude zu einem 
Effizienzhaus saniert werden könnte.  
Es gibt keine Verpflichtung zur Umsetzung dieser 
Maßnahmen, aber u. a. bei Umsetzung von 
Maßnahmen an der Gebäudehülle (z. B. 
Fenstertausch), erhöht sich die Förderquote um 
5 %, sodass sich der Sanierungsfahrplan bei 
relativ niedrigen Investitionen lohnt. Nehmen Sie 
gerne im Rahmen des kostenlosen 
Energieberatungsangebots Kontakt mit Matthias 
Obermeier auf (Kontaktdaten s.o.). 
 
 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter  
https://www.bafa.de/DE/Energie/Energieberatung
/Energieberatung_Wohngebaeude/energieberatu
ng_wohngebaeude_node.html 
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Veranstaltungen
 

Osteraktion – Schatzsuche im Granitzentrum vom 12. – 27. April 2025 
 
Der Osterhase war im Granitzentrum unterwegs und hat sich was einfallen lassen. Statt wie immer bunte 
Eier zu verstecken, schickt er Euch, liebe Kinder, während Eurem Museumsbesuch auf Schatzsuche! 
Fünf verschiedene Edelsteine hat er im gesamten Museumsbereich versteckt und wer einen findet, darf 
ihn natürlich behalten. Dann nichts wie auf zur Schatzsuche. 
Teilnahmebedingungen: Osteraktion während der Osterferien 12.04. – 27.04.2025 
 Nur in Verbindung mit mind. 1x Erwachsenen-Eintritt 
 Angebot nur gültig solange der Vorrat reicht und alle Edelsteine gefunden  
 sind. 
Öffnungszeiten: März bis Oktober, Dienstag bis Sonntag 10:00 Uhr – 17:00 Uhr (letzter 
 Einlass: 15:30 Uhr), Montag geschlossen 
Eintrittspreise: Erwachsene ab 15 Jahre       8,00 € 
 Schüler, Studenten, Rentner, Schwerbehinderte:    6,00 € 
 Kinder von 7 bis 14 Jahren       2,00 e 
 Familien (zwei Erw. u. Kinder bis 14 Jahre)   15,00 € 
 Kinder bis 6 Jahre sowie Besitzer der AktivCard, 
 PassauCard oder Ehrenamtskarte    Eintritt frei 
 
 

Übersicht Veranstaltungen April 
 
 
Mittwoch, 02. April Stammtisch des Gartenbauvereins Sonnen, 19:30 Uhr, Gasthaus Bauer/Andorfer,  
 Sonnen 
 
Freitag, 04. April VdK Stammtisch, 19:30 Uhr, Gasthaus Bauer/Andorfer, Sonnen 
 
Samstag, 05. April Jagdversammlung der Jagdgenossenschaft Heindlschlag, 19:30 Uhr, Gasthaus Fesl, 
 Wollaberg 
 
Samstag, 12. April Kameradschaftsabend des Soldaten- und Kriegervereins Sonnen,19:00 Uhr, Gasthaus 

Bauer/Andorfer, Sonnen 
 
Sonntag, 13. April Fastenessen nach dem Gottesdienst, Don-Bosco-Haus Sonnen 
 
Samstag, 26. April Sunninger Maibock, 19:00 Uhr, Don-Bosco-Haus Sonnen (Einlass ab 18:00 Uhr) 
 
Dienstag, 29. April Seniorentreff-Nachmittag – kleine Osterfeier, 13:00 Uhr, Don-Bosco-Haus Sonnen 
 
 
 
 
 

Zu den bevorstehenden Osterfeiertagen 
wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern, sowie unseren Urlaubsgästen, eine frohe 

und glückliche Zeit. 
 

Mit sonnigen Frühlingsgrüßen 
 
 
 

  
 Klaus Weidinger, 1. Bürgermeister  
 


